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Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zur Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wissenschaft, For-
schung und Kultur zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Erhö-
hung der Sportförderung und der Förderung der Musik- und Kunstschulen“ - Druck-
sache 6/5570 
 
 
„Evaluation des Sportförderungsgesetzes“ 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Landtag bittet die Landesregierung, das Gesetz über die Sportförderung im Land 
Brandenburg extern evaluieren zu lassen. 
Dabei soll diese Evaluation vor allem folgende Punkte umfassen: 
 
1. Wird das in Artikel 35 der Landesverfassung beschriebene ausgewogene und 

bedarfsgerechte Verhältnis zwischen Spitzen- und Breitensport durch das Gesetz 
erreicht bzw. gefördert? 
 

2. Werden die in Artikel 35 der Landesverfassung beschriebenen besonderen Be-
dürfnisse von Schülern, Studenten, Senioren und Menschen mit Behinderungen 
angemessen berücksichtigt und gefördert? 
 

3. Werden der Zweck und die Ziele aus den §§1 und 2 des Sportförderungsgesetzes 
erreicht? 
 

4. Welche Anpassungsbedarfe werden bei einem Vergleich mit Sportförderungsge-
setzen anderer Bundesländer identifiziert? 
 

5. Werden die Empfehlungen der Landessportkonferenz adäquat umgesetzt und wie 
hat sich dieses Gremium bewährt? 
 

6. Sind die Fördergrundsätze und die Vergabemethoden noch zeitgemäß? 
 
Das Ergebnis der Evaluation wird dem zuständigen Ausschuss bis Ende 2017 vorge-
legt. 
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Begründung: 
 
Das Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg besteht seit 1992 und ist 
seit dem nur in der Förderhöhe angepasst und die Sportberichterstattung gestrichen 
worden. In dieser Zeit hat sich die Mitgliederzahl im Landessportbund um fast 70.000 
und der Organisationsgrad von 10% auf über 13% erhöht. Dennoch ist Brandenburg 
beim Organisationsgrad sowohl vom Durchschnitt in den ostdeutschen Bundeslän-
dern (2010: 14,25%) entfernt, als auch weit vom Bundesdurchschnitt (33,6%). Nach 
nun mehr 24 Jahren hat sich in der Sportförderung in anderen Bundesländern, aber 
auch an den Bedürfnissen, die eine moderne Sportförderung beachten muss, einiges 
geändert. 
Deshalb ist es an der Zeit, die Ziele und den Zweck, die im Gesetz festgeschrieben 
sind, zu hinterfragen und zu bewerten, ob sie durch dieses Gesetz erreicht werden 
können. Zudem trifft die Brandenburgische Landesverfassung in Artikel 35 grund-
sätzliche Aussagen über die Ausgestaltung und Stellung des Sports. Auch daran 
muss die Brandenburgische Sportförderung regelmäßig gemessen werden.  
 
 
 
 
Axel Vogel 
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


